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I.

Seit Jahren bemühen sich, aufgefordert durch berechtigte Klagen,

Regierungen und Volksvertretungen, die Mängel der Rechtspflege zu

beheben — sowohl durch Verbesserung der materiellen Gesetze als des

Rechtsweges.

Dahin zählen vor Allem die Reformen auf dem Gebiete des

Civil- und Strafprocesses und die organischen Aenderungen bitrcE)

Schaffung eines unabhängigen Richteramtes, einer freien Advocatur

und eines selbstständigen Notariates.

Die Signatur aller dieser Reformen ist unleugbar das Vor¬

herrschen des Bestrebens, auch auf diesem Gebiete die Selbstständigkeit

des einzelnen Staatsbürgers zur Geltung kommen zu lassen itttb ihn

vor Bevormundung und Willkür zu schützen.

Es ist der starke Zug nach Freiheit, der unsere Gesetzgebung im

Allgemeinen beherrscht, den Uebergang des Polizeistaates in den Rechts¬

staat charakterisirt und durch diesen Uebergang erklärt und gerechtfertigt ist.

Dieselbe starke Dosis Freiheit finden wir in den Verfassungs-

Normen, Grundrechten und allen zur Ordnung des Verhältnisses

zwischen dem Einzelnen und dem Staate bestimmten Gesetzen.

In der Anwendung herrscht dieser Zug noch mehr vor; — es

ist nur immer von den Rechten, welche die Freiheit gegenüber des

Staates und seiner Forderungen schützen, fast nie von den Pflichten,

welche die Freiheit auferlegt, die Rede.

Jeder Versuch, die Erfüllung dieser Pflichten zu erzwingen, wird

als ein Angriff gegen die Freiheit zurückgewiesen, und vorkommenden

Falles hält sich Jedermann berechtigt, dem Staat den Gehorsam dort

zu verweigern, wo nach seiner individuellen Auffassung diese Ver¬

weigerung einen Erfolg haben kann.

Nichteintritt oder zeitweiliger Austritt von Abgeordneten, Ver¬

weigerung der Berathung eines Gesetzes, Verhinderung der Beschluß¬
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